
 

 

Taten von sexualisierter Gewalt sind seit langem ein Problem in der katholischen Kirche, 

welche durch die kirchlichen Strukturen begünstigt werden. Um diese Verbrechen gründlich 

aufzuarbeiten, müssen nicht nur Täter*innen zur Rechenschaft gezogen werden, sondern 

alle, die Taten ermöglicht, verschwiegen oder deren Aufarbeitung blockiert haben. 

Der BDKJ Hamburg fordert daher das Erzbistum Hamburg und Erzbischof Stefan Heße dazu 
auf: 

1. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Öffnung des Diözesanarchivs und des 
Geheimarchivs analog zum Stasi-Unterlagengesetz zu schaffen, um zu verhin-
dern, dass sich Missbrauchstäter hinter dem Persönlichkeitsrecht verstecken. 

2. Sich bei der Deutschen Bischofskonferenz und der Deutschen Ordensobern-
konferenz dafür einzusetzen, dass die Öffnung sämtlicher relevanten Archive in 
allen deutschen Bistümern und Orden erfolgt. 

3. Abweichend von den Ergebnissen der 2020er Vollversammlungen der Deut-
schen Bischofskonferenz sich bei materiellen Leistungen im Rahmen der Aner-
kennung des Leids im Erzbistum Hamburg nicht an den gängigen Schmerzens-
geldtabellen zu orientieren, sondern Leistungen zu zahlen, die die erlittenen 
Folgeschäden der Betroffenen vollumfänglich berücksichtigen. 

4. Sich bei der Deutschen Bischofskonferenz für eine Regelung entsprechend 
Punkt 3 einzusetzen. 

5. Sich dafür einzusetzen, dass die im Zuge des vom damaligen Kardinalpräfek-
ten Joseph Kardinal Ratzinger verfassten Schreibens „De delictis gravioribus“ in 
den Vatikan verbrachten Akten über Missbrauchsfälle nach Deutschland zurück-
geholt und Staatsanwaltschaft und Forschung vollumfänglich zugängig gemacht 
werden. 

6. Jährlich einen Bericht zu veröffentlichen, der den Stand der Aufarbeitung 
sowie eine statistische Erfassung eingegangener und bearbeiteter Fälle im Erz-
bistum Hamburg darstellt, und diesen Bericht umgehend der Öffentlichkeit zur 
Verfügung zu stellen. 

 

Der BDKJ Hamburg fordert Erzbischof Stefan Heße dazu auf: 

1. Einer Veröffentlichung der Ergebnisse der Studie der Münchner Kanzlei Westphal, 
Spilker, Wastl nicht länger entgegenzuwirken. 

2. Sich seiner Verantwortung in Bezug auf die Vorgänge während seiner Amtszeit als 
Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln zu stellen und sein Amt als Erzbi-
schof ruhen zu lassen, bis die Vorwürfe aufgeklärt wurden. 
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3. Öffentlich zu versichern, dass während seiner Amtszeit als Erzbischof im Erzbis-

tum Hamburg jeder Vorfall zur Anzeige gebracht wurde und weiter wird, die Miss-

brauchstaten an minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen konsequent 

geahndet wurden und werden und dass die Auflagen an Kleriker, die sexuell miss-

braucht haben, nachhaltig vor Ort überprüft werden und in Zweifelsfällen für die 

Betroffenen entschieden wird. 

 

Außerdem fordern wir die Deutsche Bischofskonferenz dazu auf: 

Öffentlich und eindeutig ihre Schuld zu bekennen und Konsequenzen aus ihrer Ver-
antwortung zu ziehen. 

 

 

Bereits im Jahr 1993 forderte der BDKJ in einem an die Gremien der Deutschen Bischofskon-

ferenz (DBK) verschickten Papier, das Thema sexuelle Gewalt in die Lehrpläne für die Aus- 

und Fortbildung zu integrieren, kirchliche Beratungsstellen für die Betroffenen einzurichten 

und Therapieplätze für die Täter bereitzustellen.1 1995 forderte die damalige Vorsitzende 

Karin Kortmann: „Kein Vertuschen, kein Verharmlosen, sofortige Suspendierung!“2 In 

Deutschland sollte sich jedoch lange Zeit nichts ändern. 

Nachdem in den USA bereits 2005/2006 durch die sogenannte John-Jay Studie das Ausmaß 

sexuellen Missbrauchs in und durch die Kirche wissenschaftlich erfasst worden ist, kam die 

dringend benötigte öffentliche Debatte hier erst 2010 durch Bekanntwerden der Missbrauchs-

fälle am Berliner Canisius-Kolleg und den konsequenten Einsatz des damaligen Rektors Pater 

Klaus Mertes SJ zustande.3 

Während sich im Anschluss daran besonders im Bereich der Prävention vor sexualisierter 

Gewalt viel getan hat, scheint dies im Bereich der Aufarbeitung und Aufklärung bis heute 

nicht der Fall zu sein. 

 

2018 gab die sogenannte MHG-Studie4 einen wissenschaftlich fundierten Eindruck vom Aus-

maß der sexualisierten Gewalt durch Kleriker innerhalb der katholischen Kirche in Deutsch-

land. Allerdings war die Studie im ersten Anlauf gescheitert, weil die teilnehmenden Wis-

                                                      
1 https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9158005.html, Zugriff am 17.01.2021. 
2 Ebd. 
3 https://www.tagesspiegel.de/berlin/canisius-kolleg-schueler-an-jesuiten-gymnasium-jahrelang-miss-

braucht/1672544.html, Zugriff am 17.01.2021 / https://www.morgenpost.de/printarchiv/titelseite/ar-
ticle103946545/Canisius-Kolleg-Missbrauchsfaelle-an-Berliner-Eliteschule.html, Zugriff am 17.01.2021. 
4 https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf, Zugriff 

am 17.01.2021. 
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https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/dossiers_2018/MHG-Studie-gesamt.pdf


 

senschaftler die Forschungsbedingungen als unzumutbar empfunden hatten. Zur Entste-

hungsgeschichte der Studie gehört auch, dass es nachweislich Aktenmanipulationen in eini-

gen Bistümern gegeben hatte, und dass die Forscher keinen direkten Zugang zu den Origi-

nalakten bekommen hatten, sondern lediglich kirchliche Mitarbeiter*innen mit Fragebögen 

in die Archive schicken durften.5 

 

Die DBK hat in ihrer Vollversammlung im Herbst beschlossen, sich bei Zahlungen an die Be-

troffenen am oberen Bereich gängiger Schmerzensgeldtabellen zu orientieren.6 Das klingt 

hoch, ist aber wenig. Vor allem ist es weniger, als in verschiedenen Modellen, die unter 

kirchlicher Mitwirkung entstanden sind und bereits auf dem Tisch lagen7, vorgeschlagen 

wurde. Und vor allem wurde auch in diesem Fall die Gelegenheit verpasst, die Betroffenen 

angemessen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.8 Basis der Zahlungen sollte sein, 

dass das Leid der Betroffenen nicht nur durch Schmerzensgeld anerkannt wird, sondern dass 

sie für die durch das Leid entstandenen Folgekosten entschädigt werden. 

Eine materielle Entschädigung allein ist nicht hinreichend für eine umfassende Anerkennung 

des Leids. Es geht auch um die Anerkennung der Erfahrungen, die Betroffene mit unserer 

Kirche machen mussten. Zu dieser Schuld muss sich die Kirche bekennen und die Täter der 

Schwere ihrer Taten entsprechend sanktioniert werden. 

 

Er könne nicht Richter in eigener Sache sein, sagt Erzbischof Heße in Bezug auf die Vorwürfe 

gegenüber seines Umgangs mit Missbrauchsvorwürfen als Personalchef und Generalvikar in 

den Jahren 2006 bis 2015 im Erzbistum Köln. Deswegen solle: „auf meine Bitte hin […] Rom 

prüfen, ob die dann vorliegenden Untersuchungsergebnisse Auswirkungen auf mein Amt als 

Erzbischof in Hamburg haben.“9 

Man übernimmt jedoch keine Verantwortung, indem man die Entscheidung über die Konse-

quenzen seines Handelns an andere delegiert. 

                                                      
5 https://www.zeit.de/2018/38/sexueller-missbrauch-bischoefe-kirche-studie, Zugriff am 17.01.2021. 
6  Die Zahlungen orientieren sich an Urteilen zu Schmerzensgeldern staatlicher Gerichte in vergleichbaren Fäl-

len und betragen zwischen 1.000 und 50.000 Euro. 
 https://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse_2020/2020-150-HVV-Fulda-Pressebe-
richt.pdf, Zugriff am 17.01.2021. 
7 https://www.ndr.de/kultur/Bischofskonferenz-und-Missbrauch-Enttaeuschung-bei-Betroffenen,bischofskonfe-

renz230.html, Zugriff am 17.01.2021. 
8  https://www.deutschlandfunk.de/sexueller-missbrauch-in-katholischer-kirche-die-schuldi-

gen.694.de.html?dram:article_id=484560, Zugriff am 17.01.2021. 
9 https://erzbistum-hamburg.de/Erzbischof-schreibt-nach-Rom_Ich-kann-nicht-Richter-in-eigener-Sache-sein, 

Zugriff am 17.01.2021. 
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Auch auf das Wirken Erzbischof Heßes hin wird das Gutachten, welches die Münchner Kanzlei 

Westphal, Spilker, Wastl zum Kindesmissbrauch im Erzbistum Köln angefertigt hat, aufgrund 

rechtlicher Bedenken bis heute zurückgehalten.10 

In einem den Medien vorliegenden Auszug heißt es: „Dieser Befund gestattet die Schlussfol-

gerung, dass es sich bei den Unzulänglichkeiten, einschließlich fehlender Opferfürsorge, 

nicht um Einzelfälle handelt, sondern um regelmäßig wiederkehrende, durchgängig festzu-

stellende Mängel in der Sachbehandlung von Missbrauchsfällen basierend auf einer indiffe-

renten, von fehlenden Problembewusstsein geprägten Haltung des Dr. Heße gegenüber Fäl-

len sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker.“ 11 

Erzbischof Heße bestreitet die erhobenen Vorwürfe. 12 Doch ohne Veröffentlichung des Gut-

achtens ist es niemandem möglich, sich in dieser Sache ein Urteil bilden zu können. Dass 

dies in naher Zukunft geschehen wird, erscheint angesichts des Verlaufs der Aufarbeitung im 

Erzbistum Köln alles andere als sicher.13 

Insgesamt zeigt sich hier leider erneut, dass unsere Kirche unfähig ist, über eine allgemeine 

Anerkennung von Schuld hinaus Konsequenzen im Einzelnen zu ziehen: Bis heute hat kein 

deutscher Bischof wegen des Missbrauchsskandals Verantwortung übernommen und persön-

liche Konsequenzen gezogen. Stattdessen ist bislang gar nichts passiert. 

Als im Jahr 2016 der Erneuerungsprozess im Erzbistum Hamburg begann, lief dieser unter 

dem Motto: 

„Herr, erneuere deine Kirche und fange bei mir an.“ 

Wir wünschen uns von Erzbischof Stefan Heße und allen Verantwortungsträgern unserer Kir-

che, dass sie sich diesen Satz zu Herzen nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlossen am 20.02.2021. 

                                                      
10  https://www.zeit.de/2020/40/stefan-hesse-missbrauchsfaelle-vertuschung-katholische-kirche, Zugriff am 

17.01.2021. 
11 https://www.zeit.de/2020/40/stefan-hesse-missbrauchsfaelle-vertuschung-katholische-kirche/komplettan-

sicht, Zugriff am 17.01.2021. 
12 Ebd. 
13 https://www.wn.de/NRW/4342104-Kirche-Pressegespraech-zu-Missbrauch-im-Erzbistum-Koeln-abgebro-

chen, Zugriff am 17.01.2021. 
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